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e-Learning-Cluster – Zielsetzung 
A. Ziele für die e-learning-Schulen 2003/04

Diese Zielsetzungen wären im Rahmen der eL-Clusterbesuche im Wintersemester 2004/05 zu evaluieren (Formblatt anbei).
Originaltext von Rohrbach im September 2003 anbei: 

Das zweite Jahr soll mit den strategischen Zielsetzungen „Verbreitung der e-learning-Modelle am Schulstandort, Qualitätskriterien für die Entwicklung, Community-Werkzeuge oder Lernplattformen, breite Basic-Skill-Lehrerschulung“ begonnen werden. 

Nach einer Diskussion im Rahmen der Jahrestagung 2003 in Rohrbach werden für das Schuljahr 2003/04 im Rahmen der Projektentwicklung daher folgende fünf weitere Ziele für die Clusterschulen vorgeschlagen:

9. Jeder Schulstandort hat für jedes Fach Unterrichtssequenzen erprobt. In Gegenständen, die nicht zentral dem Ausbildungsziel des Standortes entsprechen, werden kleine Module zur modellhaften Umsetzung akzeptiert, während in zentralen Gegenständen und Lernfeldern vollständig ausgearbeitete Unterrichtsequenzen vorbereitet werden.

Wenn es an einzelnen Schulen Schwierigkeiten mit der Erfüllung dieses Zieles gibt, wird im Cluster nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Parallel zu diesem „handwerklichen Prozess“ soll ein Qualitätsprozess ablaufen, der um die Frage kreist, welchen Mehrwert Unterrichtssequenzen mit integrierten elektronischen Lehrmaterialien für die Didaktik haben. Die Beispiele sollen diese Einschätzung auch konkret abbilden. Die Qualitätsstandards werden mittelfristig pro Fach/Unterrichtsgegenstand und Jahrgang entwickelt werden müssen.
10. Jeder Schulstandort entwickelt ein Aufgabenprofil für den e-learning-Koordinator am Schulstandort und nominiert bzw. wählt den regionalen Leiter des Clusterboards.
Im Rahmen eines ESF-Projekts werden 2 Werteinheiten pro Schule für die elearning-Koordination an der Schule zur Verfügung gestellt; prinzipiell können diese 2 Werteinheiten noch durch 2,5 Werteinheiten aus dem Kontingent des Schulstandortes (nationale Kofinanzierung) ergänzt werden. Zur Umsetzung dieser Funktion ist eine Arbeitsplatzbeschreibung für die betroffenen Personen notwendig. Ausserdem sollte im Sinne einer lebendigen Projektgestaltung und eines hohen Einverständnisses der/die Clusterboardleiter/in zweijährlich von den teilnehmenden Schulen gewählt werden. Fragen der Team- und Organisationsentwicklung am Standort sind dabei besonders wesentlich.

11. In Ergänzung zu Ziel 7 sind die Mitglieder der Steuergruppen über den Standort hinaus bekannt zu machen und eine Fachgruppendiskussion über die Relevanz von e-learning –Didaktik (welchen Mehrwert hat e-learning als Methode für guten Unterricht ?) anzustrengen. Die im Punkt 9 angesprochenen Unterrichtsse-quenzen werden in allen Klassen erprobt.

Die Steuerungsgruppen haben sich nun an den Schulstandorten etabliert und werden über eine Erweiterung der Wissenslandkarten allen Schulstandorten im Bundesland und später in allen Clustern bekannt gemacht. In den gegenstandsbezogenen Fachgruppen werden die Relevanz und erste Erfahrungen von e-learning-Ansätzen diskutiert (wenn möglich, mit Protokoll). Dabei soll der Mehrwert von e-learning - Einsätzen für einen guten Unterricht im Mittelpunkt stehen. 

12.  Der Austausch von Informationen und gegenstandsbezogenen Materialien kann über Austauschforen (z.B. Quick Place ), Contentmanagement- oder Lern-managementsystemen erfolgen. Eines dieser Instrumente wird am Schulstandort eingerichtet oder von einer externen Instituition für den täglichen Schulbetrieb „gehostet“.

Die Clusterschulen werden nach einer Phase des Produktvergleichs und erster Erfahrungen eine Variante eines Lernmanagement- oder Communitywerkzeuges für den Unterrichtsalltag einsetzen. Dabei steht die Variante „schulinterne Lernplattform am Schulserver“ oder „Nutzung einer externe gehosteten Plattform“ zur Diskussion. Die Clusterebene bietet sich an, einen gemeinsamen Host (Firma, Bildungsserver, eine der Schulen, pädagogisches Institut) zu suchen. 

Auf Wunsch der Delegierten der Clustertagung soll ein beschleunigter Prozess vorangetrieben werden, bis Ende Oktober 2003 eine Lernplattform für die eLCluster in Österreich auszuwählen.  

13. Mit Hilfe der Entwicklung von maßgeschneiderten Fortbildungsveranstaltungen  soll eine große Anzahl der Lehrenden an den e-learning-Schulen mit Ende des Schuljahres 2003/04 eine spezielle IT-Qualifikation (ECDL oder ähnliches) vorweisen können.

Es wird davon ausgegangen, dass in einer Bandbreite von 60% bis 80% der Lehrenden aller Gegenstandsbereiche in e-learning-Schulen eine zertifizierte aktuelle IT-Qualifikation, die mindestens dem Europäischen Computerführerschein entspricht, vorweisen können. Beispiele sind der Module des ECDL, des ECDL-Advanced,  INTEL-Module, abschlussorientierte PI-Seminare und Lehrgänge, Industriezertifikate, Autorenwerkzeuge etc. Eine persönliche Beschäftigung aller Lehrenden mit einem Kurs/Lehrgang schafft mehr Einblicke in die Anforderungen an die Schüler, einfache „technische Probleme“ werden durchschaut und halten im Unterricht weniger auf. SCHILF-Veranstaltungen werden empfohlen. 
Der Schulaufsicht und den Schulleitungen  wird die Qualifikation der Lehrenden im Rahmen der gesetzten Ziele eine besonderes Anliegen sein. Sie werden den Prozess weiter begleiten und den Besuch von facheinschlägigen Lehrgänge, Kursen und sonstigen Veranstaltungen (einschließlich Prüfungen oder Lehrerportfolios) möglich machen und sich von den Ergebnissen, vor allem auch in Hinblick auf die Breitenwirkung in der Kollegenschaft überzeugen. 

B. Ziele für die e-learning-Schulen 2004/05

Diese Zielsetzungen für das dritte Clusterjahr wurden in Graz im September 2004 nach kurzer Diskussion in den Clustern und im Plenum verabschiedet.

14. Die Schülerinnen und Schüler der e-learning Schulen im eLCluster haben e-learning-Unterrichtssequenzen oder computerunterstützte Materialien in mindestens zwei Fächern erproben können. 

15. 80% der Lehrenden haben an den Schulstandorte mit e-learning Erfahrung eine solide Basis auf- und ausgebaut und in mindestens zwei Klassen erprobt. 

16. Die systematische Erprobung der eLC-Unterrichtssequenzen in allen Fächern wird im Lehrerkollegium vereinbart, durchgeführt und weiterentwickelt.
17. Zur e-learning-Didaktik in Notebook- und Nicht-Notebook-PC-Klassen werden gemeinsame Empfehlungen und in der Folge Standards erarbeitet.

18. Die Erfahrungen mit den LMS-Plattformen werden gesammelt und die LMS-Auswahl wird regelmäßig begleitend „evaluiert“.

19. Im Bereich der Anerkennung und Zertifizierung werden – auch im Hinblick auf die Übernahme ins Regelschulwesen – folgende Aktivitäten vorbereitet und teilweise realisert:

· Marketinglinie als „e-learning-Schule“ (Homepage etc.)

· Qualitätsgütesiegel „e-learning-Schule“

· e-learning-Zertifikat auf der Basis von Lehrerportfolios für Lehrende.

Wien, 21.9.03, C.D.
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